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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Rechte aus Art 7 AssozAbk Assozrat Beschluß 1/80 19/09/1980 Türkei stehen den Familienangehörigen eines

türkischen Arbeitnehmers nach dieser Vorschrift unabhängig davon zu, ob die Behörden des Aufnahmemitgliedstaates

ein bestimmtes Verwaltungsdokument, wie eine Aufenthaltserlaubnis, ausstellen.
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